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Erwägungen

E. 1
Dem Beschwerdeführer wird vorgeworfen, mit einem Personenwagen rückwärts aus einem
Parkfeld gefahren zu sein, dabei mit dem Heck die vordere rechte Stossstange eines anderen
Autos touchiert zu haben, so dass dieses Auto rückwärts fuhr und einen dritten Wagen
beschädigte, und sodann den Unfallort verlassen zu haben, ohne den Geschädigten seine
Personalien anzugeben. Er wurde deswegen im angefochtenen Entscheid wegen Verletzung
einer Verkehrsregel und pflichtwidrigen Verhaltens bei einem Unfall zu einer Busse von Fr.
300.-- bzw. einer Ersatzfreiheitsstrafe von drei Tagen verurteilt.

Der Beschwerdeführer bestreitet, etwas beschädigt oder sonst etwas Unrechtes getan zu
haben. Der Sachverhalt des angefochtenen Entscheids kann indessen vor Bundesgericht nur
bemängelt werden, wenn er offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG bzw.
willkürlich im Sinne von Art. 9 BV festgestellt wurde. Willkürlich ist eine Feststellung,
wenn sie offensichtlich unhaltbar ist und mit der tatsächlichen Situation in klarem
Widerspruch steht. Dass eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint, genügt nicht (
BGE 137 I 1 E. 2.4). Die angebliche Willkür ist in der Beschwerde präzise zu rügen, und
die Rüge ist zu begründen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Ein blosses Bestreiten genügt nicht.
Und die Beweiswürdigung hat auch mit dem vom Beschwerdeführer erwähnten "normalen
natürlichen Rechtsempfinden" nichts zu tun. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach
Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 2
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Er
macht geltend, er könne eventuell anfallende Kosten nicht bezahlen. Das Vorbringen ist als
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entgegenzunehmen. Dieses ist in Anwendung von
Art. 64 BGG abzuweisen, weil die Rechtsbegehren aussichtslos erschienen. Da der
Beschwerdeführer seine finanziellen Verhältnisse nicht belegt und dazu auch dem
angefochtenen Entscheid nichts zu entnehmen ist, kommt eine Reduktion der
Gerichtsgebühr nicht in Betracht (so schon Urteil 6B_253/2010 vom 25. März 2010, E. 2).
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